
SATZUNG

der Stadt Cochem über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages

für die Ablösung der Stellplatzpflicht gem. $ 45 Abs. 4 der

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

vor 04.01.1988

Der Stadtrat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz

vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der derzeit geltenden Fassung i.V.m. $ 45

Abs. 4 der Landesbauordnung (LBau0) vom 28.11.1985 (GVBl. S. 307) am

17.12.1987 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Ist dem Bauherrn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht

oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, oder ist sie aufgrund einer

Satzung gemäß $ 85 Abs. 3 LBauO untersagt oder eingeschränkt, so kann er,

wenn die Stadt zustimmt, seine Stellplatzpflicht auch dadurch erfüllen, daß

er an die Stadt einen Geldbetrag zahlt. Die Stadt hat den Geidbetrag fir

die Bereitstellung öffentlicher Parkeinrichtungen an geeigneter Stelle zu

verwenden. Der Geldbetrag darf 60 v.H. der durchschnittlichen Herstellungs-

kosten der Parkeinrichtungen einschließlich der Kosten des Grunderwerbs

nicht übersteigen (vgl. $ 45 Abs. 4 Sätze 1-3 LBau0).

§ 2 ia .
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Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz oder Garage wird auf -6=000;-——DM—
 

festgesetzt.
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§ 3 £ Anlage }

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Cochem, 04.01.1988
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6. Änderungssatzung

zur Satzung der Stadt Cochem überdie Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die

„Ablösungder Stellplatzpflicht‘“ gemäß $ 47 Abs. 4 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

Der Stadtrat der Stadt Cochem hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) in Verbindung mit $ 47 Abs. 4 der LandesbauordnungRheinland-Pfalz (LBauO)

am 28.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

§1
Die Satzung der Stadt Cochem über die Festlegung der Höhe des Geldbetragesfür die
Ablösungder Stellplatzpflicht gemäß $ 47 Abs. 4 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz wird

wie folgt geändert:

$ 2 erhält folgende Fassung:

„Die Höhe des Geldbetragesje Stellplatz oder Garage wird auf 7.000 € festgesetzt.

$2

Diese Anderungssatzungtritt am Tage der Bekanntmachungin Kraft.

Ausgefertigt:
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Wale Schmitz
Städtbürgermbister

Herbert Schneider
Schreibmaschine
= 10.01.2025




